
 
Kleine Anfrage 
Maximilian Müger (fraktionslos) vom 29.04.2026 
„Stagnation der hessischen Wohnungsbaugenehmigungen trotz zweier Baupakete“ 
und  
Antwort  
Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Das Hessische Statistische Landesamt meldete für Februar 2026 einen Anstieg der Wohnungsbau- 
genehmigungen von lediglich 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat; der bundesweite Wert lag im selben 
Monat bei 24 Prozent. Insgesamt wurden 1.130 Wohnungen genehmigt – davon 268 in Frankfurt am Main, 
131 in Wiesbaden und 121 im Landkreis Offenbach. Wiesbaden weist ausweislich der F.A.Z. Rhein-Main-
Zeitung vom 28. April 2026 für das Jahr 2025 sogar ein Minus von 25 Prozent aus. Das Genehmigungsniveau 
liegt nach Angaben des Verbands baugewerblicher Unternehmer Hessen weiterhin rund 40 Prozent unter dem 
Wert von 2021. Obwohl die Landesregierung bereits zwei Baupakete verabschiedet hat, bleibt Hessen nach 
übereinstimmenden Branchenangaben rund 22 Prozentpunkte hinter dem Bundestrend. Eine von der Landes- 
regierung eingesetzte Expertenkommission erarbeitet nach Kenntnis des Fragestellers Vorschläge für ein drittes 
Baupaket; ein konkreter Vorlagetermin wurde bislang nicht kommuniziert. Angesichts anhaltend niedriger 
Genehmigungszahlen und eines trotz zweier Reformpakete fortbestehenden Rückstands zum Bundestrend  
ergeben sich gravierende Fragen nach der Wirksamkeit der bisherigen Reformen und dem Tempo des  
angekündigten dritten Pakets. 
 
Vorbemerkung Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum: 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die vom Fragensteller wiedergegebenen statistischen  
Bemessungen mit 131 genehmigten Wohnungen nicht auf Wiesbaden, sondern auf Darmstadt 
beziehen. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit 
dem Chef der Staatskanzlei wie folgt:  
 
 
Frage 1  Wie haben sich die in Hessen erteilten Wohnungsbaugenehmigungen in den Jahren 2021 bis ein-

schließlich des ersten Quartals 2026 entwickelt? Bitte tabellarisch nach Kalenderjahr, Wohnungstyp 
(Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, geförderter Wohnungsbau) sowie nach kreis-
freien Städten und Landkreisen aufschlüsseln. 

 
Zur Beantwortung wird auf die Tabelle des Statistischen Landesamtes zur Erfassung der geneh-
migten Wohngebäude in Hessen von 2021 bis 2025 verwiesen (Anlage). Gebündelte Ergebnisse 
für das erste Quartal 2026 liegen zum Beantwortungszeitpunkt noch nicht vor, können jedoch in 
den kommenden Wochen auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes eingesehen werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine gesonderte statistische Erfassung der genehmigten Wohn-
gebäude mit Förderung nicht stattfindet. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass in Hessen durch 
die bereits jetzt in der Hessischen Bauordnung (HBO) vorgesehene Genehmigungsfreistellung  
(§ 64 HBO beziehungsweise § 64a HBO) Wohnbauvorhaben auch ohne Baugenehmigung  
erfolgen und sich somit nicht in den Zahlen der statistisch erfassten Wohnbauvorhaben wider-
spiegeln können. 
 
 
Frage 2 Wie erklärt die Landesregierung den Befund, dass die Genehmigungsentwicklung in Hessen im 

Februar 2026 mit 1,7 Prozent rund 22 Prozentpunkte hinter dem Bundesdurchschnitt von  
24 Prozent zurückgeblieben ist? Die Antwort bitte begründen. 

 
Darüber liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Ein rein auf den prozentualen 
Anstieg gestützter Vergleich zwischen der Genehmigungsentwicklung in Hessen zum Bundes-
durchschnitt verkennt jedoch, dass Hessen in den vorangegangenen Monaten einen positiveren 
Trend hatte als der Bundesdurchschnitt.  
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Frage 3 Welche messbaren Effekte hatten das erste und das zweite hessische Baupaket auf die durch- 
schnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen in Werktagen sowie auf die Genehmigungszahlen? 
Bitte für die Jahre 2022 bis 2025 darstellen. 

 
Das Baupaket I ist am 14. Oktober 2025 als Drittes Gesetz zur Änderung der Hessischen  
Bauordnung in Kraft getreten, das Baupaket II wird frühstens Ende des Jahres 2026 in Kraft 
treten. Es ist daher schon tatsächlich nicht möglich, die Effekte beider Baupakete seit dem Jahr 
2022 darzustellen. 
 
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Baupaket I ist lediglich ein halbes Jahr vergangen, 
sodass keine belastbare Aussage über die Auswirkungen getroffen werden kann. Zudem findet 
keine gesonderte statistische Erfassung der Auswirkungen des Baupaketes I auf die  
Genehmigungspraxis statt. Soweit die unteren Bauaufsichtsbehörden das durch das Land Hessen 
zur Verfügung gestellte digitale Bauportal nutzen, lässt sich jedoch feststellen, dass sich die 
Bearbeitungszeiten des Baugenehmigungsverfahrens um mehr als ein Drittel verringert haben. 
Dies ist zu einem Großteil auf die Digitalisierung zurückzuführen, die durch den Abbau von 
Schriftformerfordernissen mit dem Baupaket I erleichtert wurde.  
 
 
Frage 4 Welche Mitglieder gehören der von der Landesregierung eingesetzten Expertenkommission zur 

Reform des Wohnungsbaurechts an? Bitte auch angeben, seit wann die Kommission tagt und wie 
häufig sie bisher zusammengetreten ist. 

 
Die Kommission Innovation im Bau (KIiB) wurde im April 2024 gegründet. Derzeit befindet 
sich die Kommission Innovation im Bau in ihrer dritten Sitzungsrunde. Die bisherigen Sitzungs-
termine waren wie folgt: 
1. Sitzungsrunde 2024 (Baupaket I):  

sieben Sitzungen zwischen dem 11. Juni und 3. Dezember 2024. 
2. Sitzungsrunde 2025 (Baupaket II): 

sechs Sitzungen 2025 zwischen dem 7. Mai 2025 und 1. Dezember 2025. 
3. Sitzungsrunde 2026 (Baupaket III):  

Geplant sind vier Sitzungen zwischen dem 8. Mai und 10. November 2026. 
 
Teilnehmer der Kommission sind: 
• Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, 
• Hessischer Industrie- und Handelskammertag, 
• Ingenieurkammer Hessen, 
• IHK Frankfurt am Main, 
• Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen e. V., 
• Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e. V., 
• IG BAU, 
• Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 
• Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V., 
• Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e. V., 
• Franßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbB, 
• ABG FRANKFURT HOLDING GmbH, 
• Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, 
• Bundesstiftung Baukultur, 
• BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-

Pfalz/Saarland e. V., 
 
 
Frage 5 Wann wird die Landesregierung das dritte Baupaket dem Hessischen Landtag vorlegen? Bitte aus-

schließlich auf einen konkreten Vorlagetermin eingehen und von allgemeinen Absichtsbekundungen 
absehen. 

 
Sofern die Kommission Innovation im Bau entsprechende Vorschläge für ein Baupaket III vor-
legt, wird die Landesregierung nach deren rechtlicher und politischer Prüfung zeitnah einen 
entsprechenden Gesetzentwurf erstellen. 
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Frage 6 Welche konkreten Vorschriften der Hessischen Bauordnung prüft die Expertenkommission auf 
Streichung oder Modifikation? Bitte tabellarisch nach Vorschrift und voraussichtlicher Genehmi-
gungswirkung aufschlüsseln. 

 
Neben zurückgestellten Themen aus den Beratungen zum Baupaket II sowie weiteren Vor- 
schlägen, die aus den Reihen der Kommission nachträglich eingebracht wurden, befasst sie sich 
derzeit insbesondere mit Lösungsansätzen anderer Länder, um von bereits gewonnenen 
Erkenntnissen gegebenenfalls profitieren zu können. 
 
 
Frage 7 Wie bewertet die Landesregierung den Vorschlag, die in städtischen Lagen verankerte Stellplatz-

pflicht für Tiefgaragen aufzuheben? Die Antwort bitte begründen. 
 
Die Landesregierung hat mit dem von ihr in den Landtag eingebrachten Baupaket I ent- 
sprechende Erleichterungen von der Stellplatzpflicht bewusst im Wege einer Experimentier- 
klausel umgesetzt. Bevor über weitere gesetzliche Änderungen nachgedacht wird, sollte die 
Evaluierung dieser Regelung in § 52 Abs. 1a HBO abgewartet werden. 
 
 
Frage 8 Welche weiteren konkreten Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung zu ergreifen, um die 

hessische Genehmigungsdynamik bis zum Jahresende 2026 wieder an den bundesweiten Durch-
schnitt heranzuführen? 

 
Hinsichtlich des aufgeworfenen Vergleichs der Genehmigungsdynamik wird auf die Antwort zu 
Frage 2 verwiesen. Im Übrigen hat die Landesregierung bereits mit dem Baupaket I einen ersten 
Schritt zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Bauen in Hessen auf den 
Weg gebracht, weitere Änderungen der Hessischen Bauordnung werden mit dem Baupaket II 
folgen. Außerdem wird nochmals darauf hingewiesen, dass ein alleiniger Rückgriff auf die 
Genehmigungszahlen nicht dazu geeignet ist, die Bautätigkeit in Hessen objektiv zu bewerten. 
 
 
Wiesbaden, 22. Juni 2026 

Kaweh Mansoori 
 
 
 
 
Anlage 
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